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Vorbemerkung

Die Vorauflage dieses Buches erfasste im Wesentlichen das internationale Familienrecht
zum Zeitpunkt Ende 2018. Seitdem sind neue Regelungen auf EU-Ebene und im deut-
schem Recht in Kraft getreten. Ersteres betrifft die Brüssel IIb-VO, Letzteres schwer-
punktmäßig das deutsche internationale Adoptionsrecht. Erstmals gibt es mit Art. 15
EGBGB eine kollisionsrechtliche Regelung zur gegenseitigen Vertretung von Ehegatten
in Fragen der Gesundheitsfürsorge, und in Art. 24 EGBGB ist das deutsche IPR der
Vormundschaft, Betreuung und Pflegschaft neu geregelt worden.
Durch Rechtsprechung und Lehre sind einige umstrittene Fragen inzwischen geklärt,
zugleich sind neue hinzugekommen. Zu wichtigen Fragen gibt es neue gerichtliche
Entscheidungen, die in der einschlägigen Literatur zustimmend, aber auch kritisch
kommentiert werden.
Ausgangspunkt der Darstellung sind weiterhin die familienrechtlichen Sachprobleme,
wie die Wirksamkeit im Ausland geschlossener Ehen, die Anerkennung einer außerge-
richtlichen Scheidung, das auf Rechtsgeschäfte zwischen Ehegatten anwendbare Recht,
die elterliche Zuordnung eines Kindes und die familienrechtlichen Unterhaltspflichten.
Die sich darauf beziehenden internationalverfahrensrechtlichen und kollisionsrechtli-
chen Probleme werden komplex erörtert. Die gegenwärtige Rechtslage in den einzelnen
Teilbereichen wird ausführlich beschrieben, offene Rechtsfragen werden aufgezeigt,
manche Lösungen werden kritisch bewertet und auch bisher vertretene eigene Rechts-
auffassungen werden hinterfragt. In mancher Hinsicht soll das Buch zur Diskussion
beitragen.
Weite Teile des internationalen Familienrechts sind durch EU-Verordnungen geregelt.
Die Unterhaltsverordnung kann als insgesamt gelungenes Rechtsinstrument bezeich-
net werden. Besonders hervorzuheben sind die Verzahnung mit dem Haager Unter-
haltsprotokoll und weiterhin, dass der europäische Gesetzgeber die Lösungen im
Haager Unterhaltsübereinkommen 2007 zur internationalen Zusammenarbeit und zur
Anerkennungszuständigkeit berücksichtigt hat. Reformbedarf besteht insbesondere in
Bezug auf die Zuständigkeitsbegründung durch rügelose Einlassung nach Art. 5 EuUnt-
VO. Diese hat in der deutschen Rechtspraxis bezogen auf von Unterhaltsverpflichteten
eingeleitete Verfahren zur Änderung eines Unterhaltstitels eine relativ große Bedeutung
erlangt. In die Regelung sollte eine gerichtliche Belehrungspflicht eingefügt werden,
wie sie in den entsprechenden Bestimmungen der EuGüVO/EuPartVO vorgesehen
ist. Zu denken wäre auch daran, die spezielle Regelung für die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen aus Dänemark, das sich am HUP nicht beteiligt,
aufzugeben.
Die Brüssel IIb-VO hat mit Wirkung zum 1.8.2022 die Brüssel IIa-VO abgelöst.
Das mit der Verordnung verfolgte Ziel, im Interesse der Personenfreizügigkeit inner-
halb der Union rechtswirksame Scheidungen in einem Mitgliedstaat in den anderen
Mitgliedstaaten nach einheitlichen unkomplizierten Regeln anzuerkennen, wäre ver-
fehlt, wenn außergerichtliche einvernehmliche Scheidungen von Anwendungsbereich
ausgeschlossen wären. Deshalb ist es zu begrüßen, dass sie nicht nur ausdrücklich
Aufnahme in die Brüssel IIb-VO gefunden haben, sondern als Zivilsachen qualifiziert
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werden und davon ausgehend für ihre Anerkennung verfahrensrechtliche Lösungen
gefunden wurden. Erhebliche Änderungen sind in den Teilen der Verordnung vorge-
nommen worden, die die elterliche Verantwortung betreffen. Bezogen auf die interna-
tionale Zuständigkeit sind die Neuregelung der Gerichtsstandsvereinbarung und der
Anerkennung der Zuständigkeit durch Träger der elterlichen Verantwortung während
des Verfahrens sowie die erhebliche Verbesserung der Bestimmung zu einstweiligen
Maßnahmen zu nennen. Starkes Gewicht wird auf die Sicherung des Rechts des Kindes
auf Meinungsäußerung im Erkenntnisverfahren gelegt. Zu bedauern ist, dass bezogen
auf die Grundzuständigkeit der Gerichte am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes
der Grundsatz der perpetuatio fori doch beibehalten worden ist, insoweit nicht dem
Grundsatz der räumlichen Nähe gefolgt und kein Gleichlauf zum KSÜ hergestellt wur-
de. Positiv hervorzuheben ist, dass – wie für das Unterhaltsrecht – kein EU-Kollisions-
recht neben dem KSÜ geschaffen wurde. Das gilt auch für Art. 15 KSÜ, der eine zentrale
Norm im Übereinkommen ist und dessen Inhalt funktionsadäquat auch bezogen auf
die Zuständigkeitsordnung der Brüssel IIb-VO ist. Leider fehlt eine Art. 15 EuUnthVO
vergleichbare Bestimmung in der Brüssel IIb-VO. Immerhin heißt es in Erwgr. Nr. 92
Brüssel IIb-VO, dass das für Verfahren geltende Recht im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Kapitels III des KSÜ festgelegt werden sollte. Die Bezugnahme in Art. 15 Abs. 1
KSÜ auf die Bestimmungen des Kapitels II des KSÜ sei dabei als Bezugnahme auf die
Zuständigkeitsordnung der Brüssel IIb-VO zu verstehen.
Was die Anerkennung und Vollstreckung betrifft, so ist die Unterscheidung zwischen
privilegierten Entscheidungen, einstweiligen Maßnahmen und den übrigen Entschei-
dungen beibehalten worden. Letztere sind direkt vollstreckbar und bedürfen nicht
mehr der Vollsteckbarerklärung im Vollstreckungsmitgliedstaat. Zulässig ist jedoch dort
ein Antrag auf Versagung der Vollstreckung, der sich darauf stützt, dass Gründe für die
Versagung der Anerkennung vorliegen. Vorgesehen ist als einheitlicher Vollstreckungs-
versagungsgrund der Eintritt wesentlicher Änderungen der Umstände nach Erlass der
Entscheidung, in deren Folge die Vollstreckung eine schwerwiegende dauerhafte Gefahr
eines körperlichen oder seelischen Schadens für das Kind mit sich bringen würde.
Dieser Versagungsgrund besteht auch bezogen auf eine privilegierte Entscheidung.
Nicht nachvollziehbar ist, dass einstweilige Maßnahmen, die hinsichtlich der Zustän-
digkeit auf den neuen Art. 15 Brüssel IIb-VO gestützt werden, nicht unter den Begriff
Entscheidungen iSd Kapitels IV fallen. Daraus folgt, dass sie nach der Verordnung nicht
anzuerkennen sind.
Kritisch ist das Ausmaß der Bestimmungen zu sehen. Es gibt 105 Artikel, 10 Anhänge,
98 Erwägungsgründe, diese teilweise im schlechten (Juristen-)Deutsch, die nicht nur,
aber hauptsächlich die elterliche Verantwortung betreffen. Für einen auf diesem Gebiet
nicht spezialisierten Juristen ist dies kaum zu durchschauen. Die teilweise kasuistische
Regelung zeugt zugleich von wenig Vertrauen in die Rechtsprechungsorgane der Mit-
gliedstaaten.
Die Zuständigkeitsvorschriften der Güterrechtsverordnungen müssen erst den Praxis-
test bestehen. Insofern ist bei der Einschätzung Zurückhaltung geboten. Das Positivste
ist wohl, dass die internationale Zuständigkeit für die meisten EU-Mitgliedstaaten ein-
heitlich geregelt ist und ein forum shopping weitgehend ausgeschlossen ist. Auffällig ist
die Kompliziertheit des Systems, von Klarheit kann keine Rede sein, Rechtsunsicherheit
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ist vorprogrammiert. Jedenfalls überzeugt die Regelung zur Gerichtsstandsvereinbarung
in der Ehegüterrechtsverordnung (EuGüVO) schon wegen der erforderlichen Beziehung
zum vereinbarten Mitgliedstaat nicht. Entweder muss es der Mitgliedstaat sein, dessen
Recht nach der Verordnung Güterstatut ist, oder die Ehe muss in diesem Staat geschlos-
sen sein. Hier ist unter anderem nicht berücksichtigt worden, dass sich das Güterstatut
für Altehen nicht nach der Verordnung richtet, es sei denn, es ist nach dem 28.1.2019
eine wirksame Rechtswahl nach der Verordnung getroffen worden. Die internationale
Zuständigkeit aufgrund rügeloser Einlassung wird nach der EuGüVO nur dann begrün-
det, wenn sie zu einem Gleichlauf von Forum und Recht führt. Dies ist genauso kritisch
wie bei der Gerichtsstandsvereinbarung zu sehen.
Die Verordnung sieht für das Kollisionsrecht ein einheitliches Güterstatut vor. Es erfasst
nicht nur die ehelichen Beziehungen, die güterrechtlichen Charakter im engeren Ver-
ständnis aufweisen, sondern alle Vermögensbeziehungen, die ihren Grund in der Ehe
haben. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass diese einheitliche unwandel-
bare Sachnormverweisung bezogen auf die objektive Anknüpfung nicht selten zu einer
Rechtsordnung führt wird, die mit den tatsächlichen Lebensumständen des Paares zum
Zeitpunkt einer Entscheidung nichts mehr zu tun hat. Bei der Anknüpfung an den ers-
ten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt kann selbst eine kulturelle Verbindung des
Ehepaares zu der berufenen Rechtsordnung fehlen. Insoweit ist zu hinterfragen, ob die
einheitliche Lösung in der Verordnung, die auf den Zeitpunkt der Eheschließung ab-
stellt, gegenüber der differenzierenden Anknüpfung im autonomen deutschen IPR für
vermögensrechtliche Ehebeziehungen mit einer wandelbaren Anknüpfung in Art. 14
EGBGB und einer unwandelbaren Anknüpfung in Art. 15 EGBGB aF die inhaltlich
bessere Lösung darstellt.
Die strengen Vorschriften in Art. 25 EuGüVO zur Formgültigkeit einer Vereinbarung
über den ehelichen Güterstand zielen auf den Schutz des schwächeren Partners in
der Ehe. Das sachrechtliche Schriftformerfordernis wird kumuliert mit kollisionsrechtli-
chen Verweisungen. Eine solche Lösung mag für traditionelle Eheverträge angebracht
sein, in denen vom gesetzlichen Güterstand abgewichen wird. Es berücksichtigt nicht
die Vielfalt möglicher Vereinbarungen, die wegen des weiten Begriffs „ehelicher Güter-
stand“ erfasst werden. In der Rechtspraxis liegen ehebedingten Zuwendungen, Koope-
rationsvereinbarungen oder Innengesellschaften, die den Kern des deutschen Nebengü-
terrechts ausmachen, oft bloße konkludente Vereinbarungen der Ehegatten zugrunde,
die nicht diesem strengen Formerfordernis genügen. Bei der Endfassung der EuGüVO
ist eine Differenzierung der Regelung zur Form vermögensrechtlicher Vereinbarung in
Anpassung an den weiten Anwendungsbereich versäumt worden. In der Literatur sind
Lösungen unterbreitet worden, um die Folgen der inhaltlich nicht tragfähigen Rege-
lung abzuschwächen. Für Vereinbarungen dieser Art ist die traditionelle kollisionsrecht-
liche alternative Verweisung für die Formgültigkeit von Rechtsgeschäften eher passend
als die Kumulation von Mindestsachregelung und kollisionsrechtlicher Verweisung.
Innerhalb der Europäischen Union fehlen bisher einheitliche Bestimmungen für die
grenzüberschreitenden Rechtsfragen der Zuordnung von Kindern zu Eltern. Das führt
dazu, dass die in Personenstandsurkunden verbriefte Elternschaft in anderen Mitglied-
staaten nicht automatisch anerkannt wird. Dies ist ein Faktor, der die Freizügigkeit
von Eltern und Kind innerhalb von Europa hindern kann. Um diese Regelungslücke
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zu schließen, hat die Europäische Kommission am 7.12.2022 einen Vorschlag für eine
„Verordnung über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung von
Entscheidungen und die Annahme öffentlicher Urkunden in Elternschaftssachen so-
wie zur Einführung eines europäischen Elternschaftszertifikats“ unterbreitet (EuEltern-
VOE). Dieser weist leider in allen Teilen erhebliche inhaltliche Mängel auf, eine Überar-
beitung ist erforderlich, so dass nicht so bald mit der Verabschiedung der Verordnung
zu rechnen ist.
 

Berlin, im Januar 2024 Marianne Andrae
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Begründung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bb) 673
Ausübung der Kafala .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cc) 674
Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsrecht .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dd) 674
Kafala und Adoption ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ee) 675

Ausländische Entscheidungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D. 676
Überblick .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. 676

Brüssel IIa/IIb-VO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 676
KSÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 681
Weitere Staatsverträge .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 682
Autonomes IZVR ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. 682

Anerkennung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. 683
Ipso iure-Anerkennung und Feststellungsverfahren ... . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 683
Anerkennungsvoraussetzungen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 684

Internationale Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 685
Brüssel IIb-VO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aa) 685
KSÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bb) 685
Autonomes IZVR ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cc) 686

Ordre public .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b) 686
Rechtliches Gehör für den Verfahrensgegner und Träger der
elterlichen Verantwortung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c)
688

Rechtliches Gehör des Kindes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d) 689
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Entgegenstehende Entscheidungen und frühere
Rechtshängigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e)
690

Vollstreckung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III. 691
Brüssel IIb-VO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 691

Einleitung des Vollstreckungsverfahrens .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 691
Prüfungsumfang seitens des Vollstreckungsorgans .. . . . . . . . . . . . . . . .b) 692
Durchführung der Vollstreckung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c) 693
Einwendungen gegen die Vollstreckung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d) 694

Aussetzung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aa) 694
Versagung der Vollstreckung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bb) 695

Gründe, die die Entscheidung als solche betreffen ... . . .(1) 695
Anerkennungsversagungsgründe ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 696
Nachträgliche dauerhafte schwerwiegende Gefahr .. . . . .(3) 697
Vollstreckungsversagungsgründe nach nationalem
Recht .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)
697

KSÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 698
Vorgaben des Übereinkommens ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 698
Umsetzung im IntFamRVG .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b) 698
Änderungen bezogen auf die zu vollstreckende Entscheidung ..c) 700

Autonomes deutsches IZVR ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 700
Besondere Probleme ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV. 700

Einstweilige Maßnahmen der Gerichte eines EU-Mitgliedstaates .. .1. 700
Notwendige Unterscheidung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 701
Prüfung der Zuständigkeit des Ursprungsgerichts .. . . . . . . . . . . . . . . .b) 701
Anerkennung und Vollstreckung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c) 702

Anordnung und Durchsetzung von Ordnungs- und Zwangsgeld .. .2. 703
Abänderung ausländischer Entscheidungen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 706

Internationale Kindesentführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E. 709
Rechtsquellen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. 709

HKÜ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 709
Brüssel IIb-VO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 710
KSÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 711
EuSorgeRÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. 711
IntFamRVG .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. 711

Rückführung von Kindern nach dem HKÜ unter Einbeziehung der
Regelungen der Brüssel IIb-VO und des KSÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.
711

Geltungsbereich ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 711
Personeller Anwendungsbereich ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 712
Räumlicher Anwendungsbereich ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b) 712
Sachlicher Anwendungsbereich ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c) 713

Verbringung/Zurückhaltung des Kindes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aa) 714
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Widerrechtlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bb) 714
Gesetzliches Sorgerecht .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) 715
Sorgerechtsvereinbarung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 715
Sorgerecht aufgrund gerichtlicher oder behördlicher
Entscheidung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)
716

Ausübung des Sorgerechts .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(4) 716
Zuständigkeiten und Verfahren ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 717

Verfahren bei Entführung ins Inland ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 717
Entführung aus Deutschland ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b) 719

Begründetheit des Antrags .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 719
Kindesentführung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 719
Keine Ausschlussgründe ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b) 719

Überblick .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aa) 719
Art. 13 Abs. 1 HKÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bb) 720
Art. 13 Abs. 2 HKÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cc) 724
Erweiterte Prüfung nach Ablauf eines Jahres
(Art. 12 Abs. 2 HKÜ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dd)
725

Art. 20 HKÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ee) 726
Vorliegen einer Sorgerechtsentscheidung (Art. 17 HKÜ) ... .ff) 726

Inhalt der positiven Rückführungsentscheidung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. 727
Rechtskraft und Vollzug der positiven Entscheidung ... . . . . . . . . . . . . . . .5. 727
Änderung der Umstände vor Vollzug ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. 728
Negative Entscheidung – Art. 29 Brüssel IIb-VO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. 729

Internationale Zuständigkeit bei Kindesentführung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III. 730
Für die Rückführungsentscheidung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 730

Verbringungsvertragsstaat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 730
Herkunftsvertragsstaat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b) 730

Sperrung der Zuständigkeit nach Art. 16 HKÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 731
Zuständigkeit der Gerichte des Verbringungsstaates für
Eilmaßnahmen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.
732

Übergang der Zuständigkeit für Entscheidungen zur elterlichen
Verantwortung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.
733

Brüssel IIb-VO und KSÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 733
HKÜ-Vertragsstaat, der nicht KSÜ-Vertragsstaat ist . . . . . . . . . . . . . . . . .b) 735

Kindesentführungen außerhalb des HKÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV. 736
Entführung nach Deutschland ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 736
Entführung aus Deutschland ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 736
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Teil III
Unterhalt

Unterhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 10 738
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A. 738

Rechtsquellen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. 738
Auslegung von EuUnthVO, HUÜ 2007 und HUP ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. 739
Begriff Unterhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III. 740
Erfasste Beziehungen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV. 743

Überblick .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 743
Verwandtschaft und Schwägerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 744
Eheliche Beziehungen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 745
Familienbeziehungen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. 747

EuUnthVO und HUP ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 747
HUÜ 2007 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b) 750

Rechtsgrund der Unterhaltspflicht .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V. 750
Unterhaltsregress .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI. 751

Unterhaltsregress öffentlicher Einrichtungen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 751
Unterhaltsregress Privater .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 753

Internationale Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. 754
Abgrenzung EuUnthVO und LugÜ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. 754
Prüfung der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. 754
Statusrechtliche Vorfragen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III. 755
Allgemeine Zuständigkeiten (Art. 3 EuUnthVO) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV. 756

Einführung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 756
Wahlrecht .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 756
Abgrenzung zu § 232 FamFG ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b) 757

Aufenthaltszuständigkeiten ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 757
Gewöhnlicher Aufenthalt des Antragsgegners .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 758
Gewöhnlicher Aufenthalt des Unterhaltsberechtigten ... . . . . . . . . .b) 758

Annexzuständigkeiten ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 760
Begriff Nebensache ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a) 760
Zeitliche Relation ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b) 761
Nebensache zum Statusverfahren ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c) 761
Nebenentscheidung zum Verfahren über die elterliche
Verantwortung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d)
765

Forum shopping ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. 767
Inländische Zuständigkeitskonzentration ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. 767

Gerichtsstandsvereinbarung (Art. 4 EuUnthVO) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V. 769
Rügelose Einlassung (Art. 5 EuUnthVO) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI. 772
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